
Dezernat      III Az.          Datum 29.12.2004  Nr.         11 / 2005 
 
Betreff: 
 

Auflösung des Landeswohlfahrtsverbandes Baden (LWB) und Übergang der Aufgaben an die Stadt 

Mannheim: 

Weitergewährung und Bewertung der institutionellen Zuschüsse durch die Stadt Mannheim im Jahr 

2005. 

Betrifft Antrag/Anfrage Nr.  Antragsteller/in:  
    
 
 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 

 
 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Sozialausschuss 1 19.01.2005 X    

2.        

3.        

4.        
 
 Einladung an Bezirksbeirat/ Sachverständige 

 
 
Finanzielle Auswirkungen ?  X  ja  nein 
 
 
Beschluss/Antrag: 
 

Auf der Grundlage der Beschlussvorlage 662/2004 „Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) - 

Auflösung Landeswohlfahrtsverband – Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben“ 

werden die institutionellen Zuschüsse längstens bis zum 31.12.2005 weitergewährt. Die Summe 

der institutionellen Zuschüsse wird im Jahr 2005 voraussichtlich 1.136.800 € 

betragen. Spätestens bis zur Sommerpause 2005 wird die Verwaltung einen Vorschlag zur Ge-

währung der institutionellen Zuschüsse ab dem 01.01.2006 vorlegen. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorlage 
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 Nr.            11 / 2005 

 Blatt         - 2 - 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten    
 Gesamtkosten der Maßnahme    €

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  €

 Kosten zu Lasten der Stadt    €

2) Laufende Kosten    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten)  €
 zu erwartende Erträge  ./.  €

 jährliche Belastung     1.136.800 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widder                            Fürst-Diery 
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

 

Im Zuge der Verwaltungsreform ist u.a. der Landeswohlfahrtsverband Baden (LWB) aufgelöst und 

dessen Zuständigkeiten auf die Stadt- und Landkreise im badischen Landesteil übertragen wor-

den. 

 

Beim Übergang der Zuständigkeiten vom LWB auf die Stadt Mannheim ist sicherzustellen, dass 

die zu betreuenden Menschen und Einrichtungen rechtzeitig die ihnen zustehenden Leistungen 

und Zuwendungen weiter erhalten. 

Die bislang vom LWB für Mannheimer Einrichtungen und Dienste gewährten institutionellen Zu-

schüsse sollen zunächst unverändert übernommen und im Jahr 2005 bewilligt werden. Sie sind 

freiwilliger Rechtsnatur und stehen daher außerhalb der Zweckausgaben und sind zu Lasten des 

städtischen Haushalts zu finanzieren. 

Die Verwaltung wird im Hinblick auf die Bewilligungen in den Folgejahren die konzeptionellen 

Grundlagen für diese Zuschüsse überarbeiten und bewerten. Bis zur Sommerpause 2005 wird die 

Verwaltung einen Vorschlag zur Gewährung der institutionellen Zuschüsse ab dem 01.01.2006 

vorlegen. 
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Gliederung des Sachverhaltes und Übersicht der Anlagen 

 

SACHVERHALT 

 

Auflösung des Landeswohlfahrtsverbandes Baden (LWB) und Übergang der Aufgaben an die 

Stadt Mannheim: 

Weitergewährung und Bewertung der institutionellen Zuschüsse durch die Stadt Mannheim im Jahr 

2005. 

 

1. Grundsätzliches 
2. Tagesstätten für psychisch kranke und behinderte Menschen 
3. Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Suchtgefährdete 

und -kranke sowie für Kontaktläden 
4. Ambulante Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 68 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) 
5. Schlussbemerkung 

 

ANLAGEN 

 

 

Anlage 1 Richtlinien und Fördergrundsätze des Landeswohlfahrtsverbandes Baden für Ta-

gesstätten für psychisch kranke und behinderte Menschen vom 28.06.2002 

 

Anlage 2 Richtlinien des Landeswohlfahrtsverbandes Baden über die Förderung von psycho-

sozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und 

Suchtkranke sowie von Kontaktläden (RL-PSB/KL) i. d. F. vom 09.12.1994 

 

Anlage 3 Richtlinien des Sozialministeriums zur Gewährung von Zuwendungen für Psychoso-

ziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und -

kranke sowie für Kontaktläden (RL- PSB/KL) vom 09.11.2004 – Az.: 54-5070.18-2 – 

 

Anlage 4 Rundschreiben Nr. 216/2000 des LWB zu den Richtlinien zur ambulanten Hilfe für 

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 72 BSHG *) vom 

24.10.2000 

 

Anlage 5 Richtlinien des LWB zur ambulanten Hilfe für Personen mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten nach § 72 BSHG*) 

*) § 72 Bundessozialhilfegesetz geht ab 2005 inhaltsgleich in § 68 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) über
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Anlage 6 Ambulante Hilfen in Tagesstätten nach § 72 BSHG*) i. V. m. § 3 AG BSHG 

 

Anlage 7 Ambulante Hilfen in Fachberatungsstellen nach § 72 BSHG*) i. V. m. § 3 AG BSHG 

 

 
*) § 72 Bundessozialhilfegesetz geht ab 2005 inhaltsgleich in § 68 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) über 
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Sachverhalt 

 

Auflösung des Landeswohlfahrtsverbandes Baden (LWB) und Übergang der Aufgaben an 
die Stadt Mannheim: 
Weitergewährung und Bewertung der institutionellen Zuschüsse durch die Stadt Mannheim 
im Jahr 2005. 
 

1. Grundsätzliches 
 

Mit dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) wurde der LWB zum 31. Dezember 2004 auf-

gelöst und dessen Aufgaben auf die Stadt- und Landkreise sowie den kommunalen Versorgungs-

verband für Jugend und Soziales (KVJS) übertragen. 

 

Mit der Vorlage Nr. 662/2004 vom 03.12.2004 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 

21.12.2004 zur Erledigung der auf die Stadt Mannheim übergegangenen Aufgaben des LWB au-

ßer- bzw. überplanmäßige Ausgaben im Umfang von 59.001.100 € genehmigt. Ferner wurde ein-

zeln aufgezeigt, in welcher Höhe die Mittel für die einzelnen Bereiche Zweckausgaben, institutio-

nelle Zuschüsse, Personalausgaben, Sachausgaben und Umlage KVJS vorgesehen sind. 

Für den Bereich institutionelle Zuschüsse sind außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 

1.136.800 € bewilligt worden. 

 

Die aktuelle Vorlage informiert im Folgenden darüber, welche Träger und Einrichtungen bislang 

vom Landeswohlfahrtsverband Baden institutionelle Zuschüsse erhalten haben und in Fortsetzung 

der Förderung im Haushaltsjahr 2005 durch die Stadt Mannheim Zuschüsse erhalten sollen. 

Es handelt sich dabei um Leistungen, die als Zuschüsse an eine Tagesstätte für psychisch kranke 

und behinderte Menschen, an fünf Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen 

für Suchtgefährdete und Suchtkranke sowie Kontaktläden und sechs Beratungs- und Anlaufstellen 

der ambulanten Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 68 Sozialge-

setzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) gewährt werden.  

 

Die anzuwendenden Richtlinien sind als Anlagen 1 bis 7 beigefügt. 

 

Diese Zuschüsse wirken überwiegend präventiv als Teil eines Gesamtangebotes an Hilfeleistun-

gen an die verschiedenen Personenkreise und stehen somit in einer Wechselwirkung zu den 

Pflichtleistungen. Sie stehen, da sie freiwilliger Rechtsnatur sind, außerhalb der Zweckausgaben 

und werden daher beim Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG nicht berücksichtigt. Sie sind zu 

Lasten des städtischen Haushalts zu finanzieren.  
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Aus fachlicher Sicht ist zu ergänzen, dass dann, wenn die niederschwelligen ambulanten Angebo-

te nicht in ausreichendem Maße vorgehalten werden, mittelfristig eine deutliche Zunahme der Ein-

zelfallhilfen zu erwarten ist. 

 

 

 

2. Tagesstätten für psychisch kranke und behinderte Menschen 
 

Tagesstätten für psychisch kranke und behinderte Menschen sind ein niederschwelliges Angebot 

der offenen Hilfe als Ort für tagesfördernde und tagesstrukturierende Maßnahmen und Stützange-

bote. Das Angebot richtet sich an psychisch kranke und behinderte Menschen, die zu Hause le-

ben, jedoch nicht in der Lage sind, ihren Tagesablauf selbst zu strukturieren. Im Einzelfall besteht 

die Gefahr einer zunehmenden Vereinsamung bzw. Verwahrlosung. Dies kann oft zu einer Ver-

stärkung der Krankheitssymptome führen und ständige Krankenhausaufenthalte oder Unterbrin-

gungen nach dem Unterbringungsgesetz erforderlich machen. Im Einzelfall kann es demzufolge zu 

oft langjährigen teuren Heimaufenthalten kommen, die durch das Angebot einer Tagesstätte oft-

mals vermieden werden können. 

Die Förderung wird für den laufenden Betrieb und als pauschaler Zuschuss gewährt. 

Die Fördergrundlage des LWB ist in der Anlage 1 dargestellt. 

 

Vorgesehen sind für die Tagesstätte des Sozialpsychiatrischen Dienstes Mannheim       142.000 € 

 

3. Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und –  
    kranke sowie für Kontaktläden 
 

Die Zuwendungen sollen den Aufbau und den bedarfsgerechten Ausbau von Psychosozialen Be-

ratungs- und ambulanten Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und -kranke (PSB) sowie für 

Kontaktläden (KL) als niederschwelliges Angebot unterstützen. 

Die Zuschüsse werden unter den gleichen Voraussetzungen bewilligt, wie das Land Zuwendungen 

gewährt. Gefördert werden Personalkosten als Projektförderung im Wege der Festbetragsfinanzie-

rung. 

Die Fördergrundlagen des LWB sind in den Anlagen 2 und 3 dargestellt. 

 

Vorgesehen sind für Psychosoziale Beratungsstellen                                                         646.700 € 
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Davon entfallen auf folgende Träger 

Caritasverband Mannheim e.V.                                                                                             61.500 € 

Diakonisches Werk Mannheim                                                                                              81.800 € 

Drogenverein Mannheim e.V.                                                                                              200.300 € 

Drogenverein Mannheim e.V. – Kontaktladen                                                                       40.900 € 

Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V.                                      262.200 € 

 

 

 

 

4. Ambulante Hilfe für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 68 Sozial- 
    gesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) 
 

Die ambulante Hilfe wird insbesondere in bzw. von Tagesstätten und Fachberatungsstellen ange-

boten. Die Tagesstätten geben Menschen die Möglichkeit zum Aufenthalt in einer geschützten 

Umgebung ohne Verpflichtung zur Inanspruchnahme weiterer Hilfe. Den Fachberatungsstellen 

obliegt die Beratung betroffener Menschen und gegebenenfalls die Einleitung und Mitwirkung bei 

der Hilfeplanung. 

Ziel der Hilfe ist die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und damit die Ermöglichung 

der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.  

Die Fördergrundlagen des LWB sind in den Anlagen 4 bis 7 dargestellt. 

 

Vorgesehen sind für Ambulante Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten    

                                                                                                                                            348.100 € 

Davon entfallen auf 

Fachberatung – Caritasverband Mannheim e.V.                                                                  57.200 € 

Tagesstätte/Oase – Caritasverband Mannheim e.V.                                                            66.900 € 

Fachberatung – Stadt Mannheim Fachbereich Soziale Sicherung                                     114.300 € 

Tagesstätte – Stadt Mannheim Fachbereich Soziale Sicherung                                           57.300 € 

Arbeitskreis Strafvollzug Mannheim e.V.                                                                                 7.200 € 

Bezirksverein für Soziale Rechtspflege Mannheim                                                               45.200 € 

 

 

Aus den Einzelzuschüssen ergibt sich eine Gesamtsumme in Höhe von 1.136.800 €  

(siehe oben). 
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5. Schlussbemerkung 
 

Um einen möglichst reibungslosen Übergang der Zuständigkeiten sicherzustellen und den betrof-

fenen Trägern ein Mindestmaß an Planungssicherheit zu vermitteln, hat der Fachbereich Soziale 

Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren in sechs Gesprächsrunden mit verschiedenen Trägern, Ein-

richtungen und Diensten die geplante Fortführung der übergegangenen Aufgaben bei der Stadt 

Mannheim erläutert. 

Dabei wurde in Aussicht gestellt, im Jahr 2005 die Zuschüsse zunächst auf der vom Landeswohl-

fahrtsverband Baden bislang praktizierten Geschäftsgrundlage weiter zu gewähren. 

 

Im ersten Halbjahr 2005 will sich der Fachbereich intensiv mit diesen Leistungen befassen und die 

konzeptionellen Grundlagen für diese Zuschüsse überarbeiten und bewerten. 

Die fachliche Bewertung und auch die daraus eventuell zu folgernden finanziellen Konsequenzen 

werden im engen Dialog mit den Trägern erfolgen und die Voraussetzungen auf Trägerseite schaf-

fen, rechtzeitig organisatorisch auf künftige Rahmenbedingungen zu reagieren. 

Die Verwaltung wird bis zur Sommerpause 2005 einen Vorschlag zur Gewährung der institutionel-

len Zuschüsse ab dem 01.01.2006 vorlegen.  
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
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Anlage 5 
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Anlage 6 
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Anlage 7 
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